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und in der Tat liest man in den Darstellungen deutscher Ge­
schichte dieser Zeit seit Giesebrecht, daß dieser Buggo zu den 
ursprünglich Kaisertreuen, später aber — meist setzt man das 
in das Jahr 1118 — abtrünnig Gewordenen gehört habe. Prüfen 
wir, was wir aus Urkunden und Briefen über seine Parteistellung er­
fahren. In seinen eigenen Urkunden rechnet er seine Amtsdauer von 
dem Datum seiner Bischofsweihe ab, die danach erst im Jahre 1120 
erfolgte2; aber daß er mehrere Jahre auf die Weihe warten mußte, 
steht außer Zweifel. Allerdings fällt sein erstes urkundliches 
Vorkommen, und zwar als Zeuge in einem Diplom Heinrichs V. 
St. 3124 weg, seitdem Wibel dieses Diplom als eine Fälschung 
Schotts entlarvt hat.3 Dann erscheint er als Zeuge, und zwar 
ohne direkte Angabe seines Ranges — Bruno Spirensis epi­
scopus, Bocco Wormaciensis, Embricho Erbipolensis — in dem 
berühmten Privileg Adalberts von Mainz für seine Hauptstadt. 
Bekanntlich ist dieses Privileg nur in einer Neuausfertigung von 
1135 erhalten; die erste Ausfertigung, zu der jene Zeugenreihe 
gehört, trägt kein Datum. Ihre Datierung bereitete Schwierigkeiten, 
da Bruno von Speyer 1123 starb, Embricho aber erst 1127 
Bischof von Würzburg wurde. Die frühere Forschung seit Hegel4 
setzte die erste Ausfertigung ins Jahr 1118 — und baute darauf 
die These von dem Parteiwechsel Brunos von Speyer und Buggos 
von Worms —, die Herausgeber des Mainzer Urkundenbuchs5 
neigen dem Zeitraum 1119 — 1122, wahrscheinlich 1122 zu. 
Nimmt man 1118 als Ausstellungsdatum an, dann müßte Buggo 
damals allerdings schon zur Partei Adalberts von Mainz gehört
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